
Satzung  
der Stadt Büdelsdorf über eine Veränderungssperre für das Gebiet der sich in 
Aufstellung befindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 
„Lindenstraße - Kampstraße“ 
 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 
140), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2017 
folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Zur Sicherung der Planung im Gebiet der sich in Aufstellung befindlichen 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Lindenstraße - Kampstraße“, deren 
Aufstellung der Ausschuss für Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr am 29.11.2017 
beschlossen hat, wird eine Veränderungssperre angeordnet. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre wird begrenzt 
 
im Norden durch die südliche Grenze des Flurstückes der Straße 

„Kaiserstraße“ (Gemarkung Büdelsdorf, Flur 5, Flurstück 30/87) 
 
im Osten durch die Fahrbahnachse der Straße „Kampstraße“ (Gemarkung 

Büdelsdorf, Flur 5, Flurstück 32/59) 
 
im Süden durch die Fahrbahnachse der Straße „Hollerstraße“ und der 

südlichen Flurstücksgrenze der Straße „Hollerstraße“ 
(Gemarkung Büdelsdorf, Flur 5, Flurstück 38/98) 

 
im Westen durch die westliche Grenze des Flurstückes der Straße 

„Lindenstraße“ (Gemarkung Büdelsdorf, Flur 5, Flurstück 24/30) 
 
 
Der Bereich der Veränderungssperre ist der nachstehenden Übersichtskarte zu 
entnehmen und durch schwarze Umstrichelung gekennzeichnet: 
 



 
 

§ 2 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 

Anlagen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder 
Zustimmung bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden 
müssen, oder über die in einem anderen Verfahren entschieden wird; 

b) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen; 
c) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen,  
    Ablagerungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach  
    Buchst. a) sind; 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§ 3 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt 
Büdelsdorf. 
 

§ 4 
Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 



§ 5 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf 
von 2 Jahren, vom Tage der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die 
Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines 
Baugesuchs nach § 15 BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die 
Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Lindenstraße - Kampstraße“ für das in § 1 
dieser Satzung genannte Gebiet rechtsverbindlich wird. 
 
Büdelsdorf, den 03.01.2018    Stadt Büdelsdorf 
        Der Bürgermeister 
 
   L.S.     gez. Hinrichs 
 
 
Die Satzung über die Veränderungssperre wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 
BauGB bekanntgemacht. 
 
Hinweise: 
 

1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Büdelsdorf geltend gemacht worden ist. Mängel der Abwägung sind 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Büdelsdorf geltend gemacht 
worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

2. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften über die Ausfertigung 
und Bekanntmachung dieser Satzung oder von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GO) ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Stadt Büdelsdorf unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist (§ 4 Abs. 3 
Satz 1 GO). 

3. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre und § 18 Abs. 3 i.V.m. § 
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei 
nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen. 

 
 


